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Brennereien sind Einrichtungen, in denen Le-

bensmittel hergestellt, behandelt oder in den Ver-

kehr gebracht werden und die deswegen die 

baulichen und hygienischen Anforderungen der 

Lebensmittelhygiene-Verordnung zu erfüllen ha-

ben. 

 

1. Betriebsräume 

Brennraum, Maischelager, Verkaufsraum oder 

andere Lagerräume müssen eine gute Hygiene-

praxis zum Schutz sämtlicher Ausgangsstoffe, 

Erzeugnisse und Gerätschaften gewährleisten. 

Insbesondere gelten folgende Anforderungen: 

• Die Betriebsräume sollen grundsätzlich 

allseitig umschlossen sein. Die Lagerung 

von Maischefässern oder Tanks im Freien 

ist nur in sauberen und geschützten Berei-

chen zulässig, die weder starken Witte-

rungseinflüssen, Schmutz, Ungezieferbefall 

oder unbefugtem Zugriff ausgesetzt sind. 

• Die Betriebsräume müssen ausreichend 

groß und von den übrigen betriebsfremden 

und privaten Räumen abgetrennt sein. 

• Die Zweckentfremdung zur privaten oder 

anderen gewerblichen Nutzung (z.B. als 

Schlacht-, Wasch-, Werkstattraum oder 

Heizöllager) ist unzulässig. Betriebsfremde 

Gegenstände dürfen nicht in diesen Räu-

men aufbewahrt werden. 

• Fußböden, Wandflächen, Decken, Fenster 

und Türen müssen so beschaffen sein, 

dass sie sich in einem einwandfreien Zu-

stand befinden und gut zu reinigen sind.  

• Der Fußboden sollte wasserundurchlässig 

sein und mit ausreichendem Gefälle zum 

Abfluss verlegt sein. Die Ablauföffnungen 

sollen durch Gitter abgedeckt sein. 

• Permanent feuchtwarmes Raumklima, das 

zur Kondenswasserbildung und zum Schim-

melwachstum an schlecht isolierten Wand- 

und Deckenflächen führen kann, ist zu ver-

meiden. 

• Eine ausreichende natürliche oder mecha-

nische Be- und Entlüftung sowie Beleuch-

tung müssen vorhanden sein. Wegen Glas-

bruchgefahr sollten im unmittelbaren 

Herstellungs- und Abfüllbereich nur Lampen 

mit Splitterschutz verwendet werden. 

• Es muss ein leicht erreichbares Hand-

waschbecken mit Warm- und Kaltwasserzu-

fuhr vorhanden sein. 

• Die Abwasseranlagen müssen für den be-

absichtigten Zweck ausreichend und so be-

schaffen sein, dass es nicht zu einer 

nachteiligen Beeinflussung der Rohstoffe, 
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Erzeugnisse oder Gerätschaften kommen 

kann. Rückstau, Überlauf oder Fremdgerü-

che sind zu vermeiden. 

• Abfälle, wie Schlempe oder verdorbene 

Maische dürfen in den Betriebsräumen 

nicht gelagert werden. Sie sind im Rahmen 

des üblichen Betriebsablaufes nach Anfall 

zu entfernen. 

• Die Abfallbehälter müssen ohne Ablauf sein, 

z.B. geschlossene Gruben oder dichte Bot-

tiche aus geeigneten säure- und hitzestabi-

len Materialien. Die Bodenabläufe im 

Brennraum dürfen i.d.R. nicht direkt mit der 

Kanalisation verbunden sein. 

• Schädlingsbefall ist durch geeignete Maß-

nahmen zu kontrollieren. Der ggf. festge-

stellte Befall ist nach dem Stand der Tech-

nik sachgerecht zu bekämpfen. 

 

2. Gerätschaften 

• Gegenstände und Ausrüstungen, die mit 

den Rohstoffen oder Erzeugnissen in Kon-

takt kommen können, müssen sauber sein 

und instand gehalten werden. 

• Das Material muss je nach Anforderung und 

Zweckbestimmung hitze- und korrosionsbe-

ständig sein und z.B. gegen Säure oder Al-

kohol inert sein. Kunststoff bildet für flüchti-

ge Kontaminanten oder Fremdgerüche kei-

ne unüberwindbare Barriere. Insbesondere 

sollen für die Reifung der Destillate – ggf. 

mit Ausnahme der klassischen Holzreifung - 

Behälter aus Glas oder Edelstahl verwen-

det werden. 

• Flaschen und Verschlüsse müssen staub-

frei und trocken gelagert werden. 

• Die Brennblase, insbesondere wenn nicht 

mit einem Rührwerk ausgestattet, ist regel-

mäßig zu reinigen. Mit isolierenden Belägen 

verschmutzte Blasenwände können zu 

wertmindernden Vor- und Nachlauffehlern 

führen. Um eine möglichst große und wirk-

same Kupferoberfläche zu erhalten, emp-

fiehlt es sich, vor und nach jedem Brenntag 

zu reinigen. 

• Auf die ausreichende Spülung und Entlee-

rung der Verstärkerböden ist zu achten, um 

Fehlaromen zu vermeiden. 

• Bei Einsatz eines Cyanidabscheiders ist zu 

beachten, dass unzureichende Reinigung 

dessen Wirksamkeit beeinträchtigen kann, 

was in Steinobstdestillaten zur Erhöhung 

des Cyanidgehaltes und der damit verbun-

denen Gefahr des Anstieges des Ethylcar-

bamat-Gehaltes führen kann. 

• Sorgfältige Reinigung und Entleerung der 

Brennblase und Verstärkerböden verhin-

dern frühzeitige Korrosion der Brennanlage. 

• Reinigungsabtrieben (z.B. mit Citronensäu-

re-Lösung oder Tensid-Reinigern) ist 

grundsätzlich ein Wasserabtrieb nachzu-

schalten, um Kontaminationen der Destilla-

te durch Reinigungsmittel-Rückstände zu 

vermeiden. 

 

3. Erzeugnisse und Zutaten 

• Rohstoffe, Maischen, Destillate, Spirituo-

sen oder eventuelle Zutaten dürfen nur so 

gelagert, hergestellt oder behandelt werden, 

dass sie bei Beachtung der im Verkehr er-

forderlichen Sorgfalt der Gefahr einer 

nachteiligen Beeinflussung nicht ausgesetzt 
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sind, wie Ungeziefer, Abfällen, Fremdgerü-

chen oder Schädlings- und Pflanzenschutz-

mitteln. 

• Insbesondere ist bei der Herstellung von 

Steinobstbränden durch geeignete Maß-

nahmen sicherzustellen, dass der Richtwert 

für Ethylcarbamat von 0,4 mg/L nicht über-

schritten wird, etwa durch Einmaischung 

nur einwandfreier Früchte und unmittelbar 

nach der Ernte, Vermeidung von Steinzer-

störung, ausreichende Vor- und Nachlauf-

abtrennung oder durch separaten Reini-

gungsbrand bei Weiterverwendung von 

Nachläufen. 

• Das Wasser zum Verdünnen der Destillate 

auf Trinkstärke muss Trinkwasserqualität 

haben. 
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